
Auf einen Blick: 
das TLAC-Konzept
Der Finanzstabilitätsrat entwickelt im Auftrag der G-20 das Konzept  
der Total Loss-Absorbing Capacity für global systemrelevante Banken.  
Zu diesem Konzept eröffnete er im November 2014 eine öffentliche  
Anhörung.

Ziel des Konzepts der Total Loss-Absorbing Capacity (TLAC) 
ist es, die Abwicklung weltweit tätiger Bankengruppen in 
einer Art und Weise zu ermöglichen, dass diese die Finanz-
stabilität nicht beeinträchtigt und auf Mittel der öffent- 
lichen Hand bzw. des Steuerzahlers verzichtet werden kann. 
Dazu schlägt der Finanzstabilitätsrat (FSB) vor, dass global 
systemrelevante Banken (G-SIB) – parallel zu den bestehen-
den Kapitalanforderungen im Fortführungsfall unter dem 
Basel-III-Standard – eine entsprechend einer Säule-1-Anfor-
derung dauerhaft ausreichende Verlusttragfähigkeit aufwei-
sen müssen. Vorbehältlich der Kalibrierung nach durchge-
führter Auswirkungsstudie soll die TLAC 16 bis 20 Prozent 
der Kapitalanforderung, basierend auf den risikogewich-
teten Aktiven, und sechs Prozent der Kapitalanforderung, 
basierend auf dem Gesamtengagement, betragen.

Die Grafik zeigt das Verhältnis der TLAC zu den Kapital-
anforderungen.

 – Die Basel-III-Mindestanforderungen an die Gesamt-
kapitalquote von acht Prozent müssen eingehalten wer-
den. Darüber hinausgehende regulatorische Eigenmittel 
sowie Schuldinstrumente, die eine minimale Restlauf-
zeit von einem Jahr aufweisen und gegenüber allen 
anderen Gläubigerforderungen im Insolvenzfall subor-
diniert sind (anrechenbare Schuldinstrumente), können 
sodann der TLAC angerechnet werden.

 – Neben den Anforderungen an die TLAC sind die  
verschiedenen Basel-III-Pufferanforderungen (Kapital-
erhaltungspuffer, Zuschlag für global systemrelevante 
Banken) einzuhalten.

Das TLAC-Konzept soll Ende 2015 vom FSB als Mindest- 
st andard verabschiedet werden. Die neuen Anforderungen 
sollen frühestens ab 2019 gelten.
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